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Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre gem. § 25 Abs. 3 Nr. 5 i.V.m. § 14 
KARBV 
 

Rumpfgeschäftsjahr Anteilswert*)

2017 EUR 904,13

*) Ein Anteil entspricht 1.000 Euro gezeichnetem Kommanditkapital

Fondsvermögen am Ende
des Rumpfgeschäftsjahres

EUR 8.831.105,85

 
 
Der Nettoinventarwert (Fondsvermögen) beträgt zum 31.12.2017 EUR 8.831.105,85. 
 
Die Anteilswertentwicklung wird u.a. durch Mittelbewegungen beeinflusst und stellt keine Renditebe-
trachtung dar. Der Zuwachs des Anteilswertes gegenüber dem Vorjahr resultiert aus dem relativ stär-
ker gewachsenen Kommanditkapital im Verhältnis zum Verlust aus Geschäftsergebnissen der Beteili-
gungen und deren Neubewertung.  
 
 
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 101 Abs. 2 Nr.1 i. V. m. § 166 
Abs. 5 KAGB i. V. m. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV 
 

Durchschnittlicher Nettoinventarwert EUR 5.310.436,97
= Gesamtkostenquote *) % 24,85
Transaktionskosten **) EUR 0,00
Erfolgsabhängige Vergütung      % 0,00

EUR 0,00

*) Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Investmentvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne 
Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Investmentvermögens aus.

**) Transaktionskosten: Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der 
Vermögensgegenstände. 

Im Berichtsjahr sind keine Transaktionskosten angefallen, da keine Anschaffungsnebenkosten für den Erwerb der Beteiligungen entstanden 
sind.

Transaktionsabhängige Vergütung 

 
 
 
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Vergütung gem. § 158 i V. m. § 101 Abs. 2 
Nr. 2 KAGB i. V. m. § 16 Abs. 1 Nr. 3b KARBV 
 

Vergütungen und Kosten HANSAINVEST (KVG)*) EUR 420.541,00
Beratervergütung inkl. Property Management Fee EUR 0,00
Verwahrstellenvergütung Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA EUR 2.500,00

*) Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und 
Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von 
dem Fonds an sie geleisteten Vergütungen.

 
 
 
Ausgabeaufschläge (Agio) und Übertragungskosten der Anleger gem. § 158 i. V. m. 
§ 101 Abs. 2 Nr. 4 KAGB sowie § 7 der Anlagebedingungen 
 
Für den Erwerb der Beteiligung hat der Anleger in der Regel ein Agio in Höhe von 5% des Anlagebe-
trages zu zahlen. Die Gesamtsumme beläuft sich zum Ende des Berichtsjahres auf TEUR 402. 
 
Im Falle einer Übertragung der Beteiligung hat der Anleger sämtliche Aufwendungen zu tragen, die 
der Gesellschaft aufgrund dessen entstehen. Ein Rücknahmeabschlag wird nicht berechnet. 
 
 
 


